
mit anderen operativen Dienstzweigen oder Kräften besser zu ge
stalten. Damit trägt der Plan dazu bei, den Erfolg der durchzufüh
renden Verhaftung zu garantieren.

Im Plan sollten folgende Angaben enthalten sein:
— Art und Ziel des Einsatzes;
— Personalien der zu verhaftenden Beschuldigten;
— Ort und Zeit der Verhaftung (wenn erforderlich, sind den Ein

satzkräften entsprechende Lageskizzen auszuhändigen, ins
besondere dann, wenn es sich um unübersichtliche Örtlichkeiten 
handelt und diese den Kräften nicht bekannt sind);

— Namen der Einsatzkräfte und die Festlegung ihrer Verantwort
lichkeit — Verantwortlicher für den Gesamteinsatz;

— Zeit und Ort der Einweisung der Einsatzkräfte, Verantwort
licher für die Einweisung;

—■ Ort, Zeit und Art der Bereitstellung der erforderlichen Mittel 
(Fahrzeuge, Handfessel usw.);

— Abfahrt der Einsatzkräfte zum Einsatzort;
— Zeit, Art und Weise der Annäherung an den Ort, wo die Ver

haftung erfolgen soll;
— Festlegung von Sicherungsmaßnahmen, wie Beobachtung von 

Wohnungen usw.;
— Methode des Vorgehens (hängt mit ab von der Person des Be

schuldigten);
— Festlegung weiterer Maßnahmen, z. B. wenn der Beschuldigte 

nicht angetroffen wird (Wohnungsüberwachung usw.);
— Maßnahmen zum Transport des bzw. der Verhafteten — Art der 

Fesselung (Transportweg sichern z. B. durch Verkehrspolizei, 
ggf. Gewährleistung freier Fahrt bei Annäherung an Kreuzun
gen usw.);

— Maßnahmen des Zusammenwirkens der Kräfte;
— Festlegung von Signalen zur Verständigung der Einsatzkräfte 

bei Vorkommnissen, Art der Berichterstattung, Vollzugsmel
dung.

Diese Hinweise sind jedoch nicht formal und losgelöst von der je
weiligen Situation zu betrachten. So kann die eine Frage im kon
kreten Fall weniger von Bedeutung sein, und ein anderes Problem, 
das hier nicht genannt wurde, muß in den Plan auf genommen 
werden (Beispiel eines Planes zur Durchführung der Verhaftung 
siehe Anlage 1).

7.7. Auswahl und Einweisung der Kräfte

Die einzusetzenden VP-Angehörigen sind so auszuwählen, daß sie 
alle Voraussetzungen besitzen, die Verhaftung mit Erfolg durch-
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